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153. Friedhofsordnung der Di6zese Linz

Nach Beratung im Konsistorium der Di6zese
Linz am 11.11.2025 erlasse ich gemaf c.
1243 CIC nachfolgende

Friedhofsordnung der Di6zese Linz

l. Geltungsbereich

8 1 Die ditzesane Friedhofsordnung gilt fr
alle katholisch=konfessionellen Friedhofe im
Dibzesangebiet, die
a) im Eigentum eines kirchlichen Rechts-
tragers stehen (z. B. Pfarrkirche, kirchli-
che Stiftung etc.) oder

b) im Eigentum einer politischen: Ge-
meinde stehen, aber von einem kirchli-
chen Rechtstrager auf Grund einer
rechtswirksamen Vereinbarung unter
ausdricklichem Hinweis auf die An-
wendbarkeit dieser didzesanen Fried-
hofsordnung verwaltet werden. A |

§ 2 Die Selbsténdigkeit der Orden in Hin-
blick auf die Bestattungsanlagen fur ihre Mit-
glieder wird durch diese Ordnung nicht be-
rahrt.
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154. Muster: Ortlicher Anhang zur Fried-
hofsordnung fur Pfarren, welche ge-
maf der Ordnung der Pfarren in der
Di6zese Linz, LDBI. 167/3, 2021, Art.
23 idgF errichtet sind

8§ 3 In allen Friedhofangelegenheiten sind
die diesbezuglichen kirchenrechtlichen und
staatlichen Vorschriften in der jeweils gelten-
den Fassung einzuhalten. Ay || (3)

8§ 4 Streitigkeiten Gber Nutzungsrechte sind,
soweit sie nicht sanitétspolizeiliche Belange
betreffen, privatrechtlicher Natur und vor
den ordentlichen Gerichten auszutragen. . xx 3)

Il. Verwaltung des Friedhofs

Zusténdigkeit

§ 5 (1) Die Verwaltung und der Betrieb desArt. I (1)
Friedhofs obliegen dem [gesetzlichroder ge=
maR dem Statut des kirchlichen Eigenti-
mers dazu berufenen Organ der Vermo-
gensverwaltung. Fur Friedhofe im Eigentum
oder in Verwaltung von pfarrlichen Rechts-
personen gelten die Bestimmungen des
Dekrets Uber die Verwaltung des pfarrlichen
Vermégens in der jeweils geltenden Fas-
sung unter Berlcksichtigung der Bestim-
mungen dieser Friedhofsordnung.

(2) Alle bestehenden und kiinftigen Ausga-
ben eines Friedhofs missen sich aus den
Friedhofsgebuhren decken.

155. Muster: Ortlicher Anhang zur Fried-
hofsordnung fir Pfarren, welche nicht
gemal der Ordnung der Pfarren in der
Di6zese Linz, LDBI. 167/3, 2021, Art.
23 idgF errichtet sind
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8 7 AufVorschlag des/der Friedhofsverant-
wortlichen kann ein Friedhofsausschuss ge-
bildet werden, dem aufRer dem/der Fried-
hofsverantwortlichen als Vorsitzendem:r
zwei weitere Personen als Beirate angeho-

ren. Diese werden fiir den pfarrlichen Be-
reichh von dem/der Friedhofsverantwortli-

chen namhaft gemacht und von dem/der Fi-

nanzen bestellt: Sie beraten den/die Fried-

hofsverantwortliche:n in allen die Fihrung,
Verwaltung und den Betrieb des Friedhofs
betreffenden Angelegenheiten. DierBeiréte
mussen nicht Mitglieder des Pfarrgemeinde-

rates oder des FachteamsiFinanzen sein.

dieser Ordnung wird verwiesen. Art. Il (2)

8§ 8 Die FriedhofSverwaltung sorgt insbe-
sondere flr

a) die Anlage, Fihrung und Einhaltungdes
Friedhofsplanes und des Graberbu-

ches, nach Maglichkeit in elektronischer

b) die Erlassung eines ortlichen Anhangs

d) die Instandhaltung, Sauberkeit und Ord-
nung der allgemeinen Friedhofsanla-
gen;
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e) die Pflege, Reinigung und den Winter-
dienst fur die Friedhofhauptwege samt
Zugangen vom offentlichen Gut her,
nach MalRgabe der personellen und
technischen Mdglichkeiten;

f) die Beauftragung von Gewerbetreiben-
denoder Anstellung des erforderlichen

pflichtbewussten Arbeitspersonals (z. B.
Totengraber);

g) die Einhaltung der Friedhofsordnung

h)

j) die Wahrnehmung der Verkehrssiche-
rungspflicht im Bereich der gesamten
FriedhofSanlage. Art. 1l (5)

§ 9 Die Gebarung des Friedhofs Wwird sei-
tensider Friedhofsverwaltung in der Kirchen-

rechnung oder in einem eigenen Rech-

nungskreis grfasst. ImupfarrlichentBereichy

8§10 (1) Die Friedhofgverwaltung fuhrt ei-
nen Friedhofsplan, in dem die Sektionen und
sonstigen Unterabteilungen sowie die Grab-
reihen mit den Nummern der einzelnen
Grabstellen ersichtlich sind. Der Friedhofs?

plan nd'das Graberbuch'sind laufend zu er-

ganzen. an. vi (1)
(2) AuRerdem sind in geeigneter Weise auf-
zuzeichnen und dauernd evident zu halten:

a) Name, Religionsbekenntnis, Familien-
stand, Wohnort, Sterbeort, Geburts-,
Sterbe- und Beerdigungsdatum @derim’

b) Art des Grabes, Standort und Grab-
nummer;
c) Lage des Sarges/derdrne im Grab;

d) Datum der Bezahlung der Grabnach-
I6se und Falligkeit der nachsten Grab-
nachlose;
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e) Name und Anschrift sowie'Geburtsda=

der nutzungsberechtigten Person.
am ISR (2();

§ 11 (1) Die Friedhofsverwaltung erlasst ei-

)

b)

o
=

)
N—r

Art. XIX (2)

Com)
N—r
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lll. Friedhofsanlage und
Beisetzungsstitten

8§12 Das Friedhofareal umfasst die mit
sanitatsbehordlichem Bescheid fir den Be-
trieb eines Friedhofs genehmigten Grundfla-
chen einschlieRlich der Leichenhalle [Lei=

B ()

§13 Die Gestaltung der Friedhofsanlage
erfolgt durch die Friedhofsverwaltung, die
auch den Friedhofsplan erlasst, der die Gra-
berfelder und die allgemeinen Friedhofsan-

lagen ordnet. Die Gestaltung hat die Bedrf-

8§ 14 Die Friedhofsverwaltung ist verpflich-
tet, die Gemeinde nachweislich in Kenntnis
zu setzen, wenn die Friedhofsanlage vo-
raussichtlich in den n&chsten drei Jahren fur
die Aufbahrung und Bestattung von Leichen

/ Beisetzung von Urnen nicht mehr ausrei-

chensollte. (2)

§15 Die Leichenhalle (Eeichenkammer)
muss fur die Aufnahme der im Pfarrgemein=
degebiet Ublicherweise anfallenden Leichen
ausreichen und jedem Bestattungsunterneh-
men zuganglich sein. Art. V (2)

8§16 (1) Direkt an die Friedhofs=} Kirchen-

oder Kapellenmauern angrenzende Erdgra-
ber durfen nicht neu errichtet werden. Sofern

die Nachl6se von der Friedhofsverwaltung
verweigert werden.

Art. V (7)
(2) Das Anbringen von Grabplatten 6derEpi=
taphen an der Kirchen- oderKapellenmauer

bedarf deriZustimmungrdesiBatiausschuss
ses der Diozese Linz und gegebenenfalls



Art. VI (2)

Highlight

Art. XIX (2)

Highlight

Art. III (1)

Highlight

Art. III (2)

Highlight

Art. V (2)

Highlight

Art. V (7) 

Art. V (1)+VI (1) 


LDBI. 171/8, 2025

des Bundesdenkmalamtes, Landeskonser-

vatorat fur OO.
Art. V (7)

Beisetzungsstatten
§ 17 (1) Auf Friedhofen kénnen Orte fir fol-

(3) Die Schaffung eines Ortes fur die end-

a)

b)

¢) Anlagen mit Urnenkammern;
d) Grifte. AtV (3) +(6)

(2) Die Beisetzungsstéatten sind im Fried-
hofsplan auszuweisen. Art. VI (1)

§18 (1) In Erdgrabern fir Sargbestattung
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8§21 Grifte sind in der Erde vorbereitete

Bauwerke fiir die Beisetzung von Sargen

odernUrneny Sind Griifte oder Epitaphen
durch Arkaden oder sonstige Bauwerke

Uberbaut, so sind diese Bauwerke Zubehor
der darunter liegenden Grabstatte. Auch flr

Art. V (6)

IV. Nutzungsrechte

§ 22 (1) Nutzungsrechte kdnnen eigenbe-
rechtigte, handlungsfahige, physische und
juristische Personen erwerben. Ein Rechts-
anspruch auf den Erwerb eines Nutzungs-

gewerbliche Zwecke st unzulassig. Art. X (2)

(2) Die nutzungsberechtigte Person hat
unbeschadet der Rechte der Friedhofsver-
waltung das alleinige Verfligungsrecht tber
das jeweilige Grab. Art. X (3)

(3) Nutzungsrechte sind unteilbar und kon-
nen daher jeweils nur von einer Person aus-
gelbt werden. A |y (5)

§ 23 Nutzungsrechte werden durch Bezah-
lung der vorgeschriebenen Ersterwerbsge-
buhr erworben. Durch den Erwerb eines Nut-
zungsrechtes erhalt die berechtigte Person
nur ein Benltzungsrecht nach MalRgabe die-
ser FriedhofSordnung; insbesondere wird
dadurch kein Eigentums- oder Mietrecht er-
worben. Art. IX. (1)
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festzulegen: Art. VVII1+1X (3)+XI11 (4)
§8 25 Familiengraber sind Erdgraber, die zur

rin der Grabstelle vorgesehen sind. Die Nut-

zungsberechtigten von Familiengrabern sind
zur Beilegung verstorbener Angehdriger so-
weit und so lange berechtigt, als die durch
die Friedhofsordnung oder durch besondere
sanitatspolizeiliche Anordnungen festge-
legte Aufnahmefahigkeit des Grabes (der
Gruft) nicht erschopft ist, die Grabstatte mit
allem Zubehdr in ordentlichem Zustand er-
halten und die Nachlésegebihr rechtzeitig

bezahit wird, SofermnichtaGrundenfirsdas

a) den Uberlebenden Ehegatten / die Uber-

lebende Ehegattin oderden eingetrage-

rin, sofern die Ehe nicht rechtmaRig zi-
vilrechtlich geschieden bzw:idiereinge-

b) die Kinder der nutzungsberechtigten
Person

c) die Person, welche die Bestattung der

(2) Diese Rechtsvermutung kann durch den

LDBI. 171/8, 2025

§ 27 Die Ubertragung eines Nutzungsrech-
tes durch Rechtsgeschéfte unter Lebenden
ist nur mit ausdrucklicher schriftlicher Zu-
stimmung der Friedhofsverwaltung maoglich.
Ohne diese ist die Ubertragung rechtsun-
wirksam. Eine stillschweigende Zustimmung
zur Ubertragung des Nutzungsrechtes durch
eine konkludente Handlung (z.B. durch An-
nahme der Grabnutzungsgebihr) seitens

der Friedhofsverwaltung ist ausgeschlos-
sen. Art. IX(6)

§28 (1) Mit dem Erwerb des Nutzungs-
rechts ist die Pflicht zur Einhaltung dieser di-

den: Der/Die Nutzungsberechtigte verpflich-
tet sich weiters, die Friedhofsverwaltung fir
alle Anspruche Dritter wegen Beisetzung ei-
ner Leiche bzw. Beisetzung einer Urne oder
sonstiger Verfigungen am Grab (Grabmal)
schad- und klaglos zu halten.  Art. IX (10)

§ 29 Die Nutzungsberechtigen sind ver-
pflichtet, alle Veranderungen des ordentli-
chen Wohnsitzes der Friedhofsverwaltung
unaufgefordert zu melden. Kommen sie die-
ser Verpflichtung nicht nach, erlischt das
Grabnutzungsrecht nach Auslaufen der
Nachlosefrist, ohne dass es eines weiteren
Schriftwechsels bedarf. Art. IX (11)
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mdglich. Erhéhungen der Nachlésegebih-
ren werden erst nach Ablauf des Zeitrau-
mes, fur den die Nutzungsgebihr bereits
vom Nutzungsberechtigten entrichtet wor-
den ist, rechtswirksam. Art. IX (7)

§ 31 Durch die Bezahlung der Nachlésege-
biihren tritt keine Anderung der nutzungsbe-
rechtigten Person ein. Diese Zahlungen gel-
ten unabhangig von der zahlenden Person
als im Namen und fur Rechnung der nut-
zungsberechtigten Person erfolgt, die in die
Aufzeichnungen der Friedhofsverwaltung
. ; Art. IX (85
eingetragen ist.

§32 Die Dauer, fir welche die Nachlose

wn
) w
—~~
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N

b) bei denen die Verlegung des Wohnsit-
zes nur durch die Unterbringung in ei-
nem Senioren: oder Pflegeheim verur-

sacht worden war undidassNuiZungs:

Angehorige ausgeubtwird; die ihren or-
dentlichen Wohnsitz im Pfarrgemeinde-

gebiet haben;

c) die als Angehdrige ein Recht auf die Be-
stattung in einem Familiengrab besa-
Ren;

d) oder die im Pfarrgemeindegebiet ver-
SIDNOSSInG | |\ )

(2) In allen anderen Fallen kann die Fried-

(3) Als Angehdrige Sindrentsprechendider]
Definition des OO. Leichenbestattungsge-

setzes in der geltenden Fassung anzuse-
hen: der Ehegatte bzw. die Ehegattin oder
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schwister und deren Kinder. Art. X (1)
§ 34 Benltzen die Angehotrigen gem:§:33
(8)dieserOrdnung im Friedhof bereits eine

Grabstatte, in der ein Verstorbener beige-
setzt werden konnte, so ist die Friedhofsver-
waltung nicht verpflichtet, ein neues Grab
bereitzustellen. ATt 1V (2)

§35 (1) Grabstatten konnen nach Ablauf

(2) In Erdgrabern mit Tieflage ist die Beiset-
laufender Mindestliegedauer zulassig/rt. V/ (5)

buhrrund/oder die Grabnachldse ab dem

Ende des eingeldsten Zeitraums bis zum

End r Mindestliegedauer sicherzustellen.
Art.%? ?7)+Anq1ang §

§37 Anlasslich der Wiederbelegung eines

eine’Beilegungsgebuhr eingehoben werden.
Anhang 5.

§ 38 (1) Nutzungsrechte verfallen

a) durch Zeitablauf gem: 8§24 dieser Ord-
nung;
b) durch Unterlassung der Nachlose gem:

nicht spatestens am vierzehnten Tag
nach Eintritt der Falligkeit erfolgt; At 1x (7)
¢) durch Unterlassung der Instandhaltung
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d) durch behérdlich angeordnete Auflas-
sung (SchlieBung) des Friedhofs oder
eines Teiles davon;

e) durch Entzug des Nutzungsrechtes auf
Grund einer Entscheidung der Fried-
hofsverwaltung (z. B. gem. 88 16 (1), 20
(2); 71 dieser Ordnung oder bei beson-
derem Bedarf im Zuge einer Bautatig-
keit). Art. XIII (1)

(2) Bei Platzmangel amwFriedhof ist die
Friedhofsverwaltung dartiberthinaus befugt,
Nutzungsberechtigten, die im Bereich der
Pfarrgemeinde keinen ordentlichen Wohn-
sitz haben, die Nachlose ihrer Grabstétte zu
verweigern. Art. XlIII (3)

§ 39 Das Erloschen des Nutzungsrechtes
geman 8§38 Abs (1) lit. c), d) und e) ist mit
einer Begriindung der nutzungsberechtigten
Person nachweislich mitzuteilen. Ist diese
Person oder ihr derzeitiger Aufenthaltsort
unbekannt, ist der Beschluss auf der Amts-
tafel der Pfarrgemeinde’ auszuhéangen und
tritt dann nach Ablauf von drei Monaten in
Rechtskraft. Art. X1l (2)

8§ 40 Bei Auflassung giner Grabstelle ver-

fallt die bereits bezahlte Nutzungsgebdihr.
Art. XIII (6)
8§ 41 Ist ein Nutzungsrecht erloschen, so

kann die Friedhofsverwaltung die Grabstatte
weitervergeben. Eine'Belegung erfolgt'nach

Maf3gabe des § 35 dieser Ordnung.

re. XJl (4
42 zl)(,&ls EigentimeriiAl von Grabdenk-

malern abgelaufener oder verfallener Gra-
ber gelten die letzten nutzungsberechtigten

Personen oder ihre Rechtsnachfolger.
Art. XIII (7)

(2) Die Eigentimer sind zum géanzlichen
Ruckbau der Grabstétte binnen sechs Mo-
naten verpflichtet.

(3) Wenn solche Grabstellen nicht binnen
sechs Monaten nach Verfall ordnungsge-
mafR abgeraumt sind, gelten samtliche bei
der Grabstelle hinterlassenen oder aufge-
fundenen Gegenstande (Kreuze, Monu-
mente, Grabsteine, Grabeinfassungen etc.)
als derelinquiert und fallen in das Eigentum
des Friedhofeigentimers, der dartiber nach
Belieben verfugen kann. Eine vorherge-
hende Aufforderung oder Erinnerung durch

399
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die Friedhofsverwaltung ist nicht erforder-
lich. Diese hat aber auch die Mdéglichkeit,
ohne weiteren Schriftwechsel nach Ablauf
der sechsmonatigen Verfallsfrist die Abrau-
mung des Grabes durch Ersatzvornahme
auf Kosten der bisherigen Nutzungsberech-
tigten durchfiihren zu lassen. Art. XIII (7)

8§43 Beim Erléschen eines Nutzungs-
rechts in einer Anlage mit Urnenkammern
sind allenfalls noch vorhandene Urnen(teile)
auf Veranlassung und Kosten des/der zu-
letzt Nutzungsberechtigten in verrottbare
Aschenkapseln bzw. Urnen umzuftllen und
in dem gemaf § 20 (3) dieser Ordnung vor-
gesehenen Erdgrab beizusetzen. Dafir fal-
len keine Gebuhren an.

§ 44 Bei verfallenen Griften hat die Fried-
hofsverwaltung das Recht, die beigesetzten
Leichen / Urnen auf Kosten der nutzungsbe-
rechtigten Person oder der/des Eigentime:
rin/Eigentiimers im Sinn von 8§ 42 (1) dieser
Ordnung in einem anderen Grab zu beerdi-
gen und die Gruft aufzulassen. Sind diese
Person oder deren Rechtsnachfolger binnen
drei Monaten nicht auffindbar und ist eine
neue nutzungsberechtigte Person an der
Ubernahme und Instandsetzung der Gruft
interessiert, hat diese fur die fachgerechte
Entsorgung der vorhandenen Sarge aufzu-
kommen und die Kosten der Beisetzung der
sterblichen Uberreste in einem Sammelsarg
und die notwendigen Sanierungsarbeiten zu
tbernehmen. Art. XIII (5)

8 45 Bei Ablauf oder Verfall einer Grab-
stelle, unabhéngig von der Art des Grabes,
sowie bei einem Ubergang auf eine neue
nutzungsberechtigte "Person entsteht den
Angehorigen kein Anspruch auf Ersatz von
Aufwendungen. Dies giltauchiin'den Féllen
einer Enterdigung bzw. Uberfiilhrung von
Leichen oder Urnen oder im Falle einer sei-
tens der Friedhofsverwaltung fur zuléssig er-
klarten Umbettung von Urnen.
Art. XIIl (8)
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V. Anlage und Gestaltung
der Grabstellen

Ausmal’ der Grabstellen

8§46 (1) Erdgréber sind, sofern von der
Friedhofsverwaltung imértlichen"Anhang
zur Friedhofsordnung nicht anderes be-
stimmt wird, als Einfachgraber 1,80 m lang
und 80 cm breit. Kindergraber sind maximal
1,20 m lang und 70 cm breit. Doppelgraber
missen so angelegt werden, dass zwischen
den Sargen seitlich eine Erdschicht von min-
destens 40 cm verbleibt. Die"Ausmalke der
Urnengraber werden von der Friedhofsver-
waltung im Anhang zur Friedhofsordnung
festgelegt. Bei der Neuerrichtung von Gra-
berfeldern ist darauf Bedacht zu nehmen,
dass Steinmetzbetriebe auf Kosten und Ge-
fahr der Nutzungsberechtigten standsichere
Grabsteinfundamente herstellen kénnen.

(2) f\f\}ls\éHé%) Erdgrébern muss aus arbeits-
technischen Grinden ein lichter Zwischen-
raum von 60 cm bestehen, in der L&ngsrich-
tung betragt der Mindestabstand von Grab
zu Grab 80 cm. Die Friedhofsverwaltung
kann jedoch andere Mal3e festlegen. Es ist
aber stets Sorge zu tragen, dass beiderseits
der Sarge eine Mindesterdschicht von 40 cm
verbleibt, damit Rutschungen beim Nach-
bargrab vermieden werden. Art. VIl (4)

§ 47 Als Richtwert fur die Grabtiefe (gemes=?
sen‘ab’Bodenniveau) wird, sofern in der sa-
nitdtsbehordlichen Genehmigung nicht an-
deres bestimmt wird, festgelegt:

a) Erdgraber: mindestens 2,20 m, wobei
zwischen den Sérgen eine horizontale
Erdschicht von mindestens 15 cm sein
soll. Die Erduberdeckung Uber dem zu
oberst beigesetzten Sarg hat, inklusive
Grabhugel, mindestens 1 m zu betra-
gen, sofern die Bodenbeschaffenheit (z.
B. reiner Schotter, Kies) nicht eine ho-
here Erdschicht erfordert. Bei beson-
ders schwierigen geologischen Verhalt-
nissen ist gegebenenfalls im Einzelfall
eine sanitatsbehordliche Genehmigung
fur eine geringere Erdiberschittung
des Sarges einzuholen. Art. VII (3) lit. ¢
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Alle Erdgraber, mit Ausnahme von Ur-
nengrabern, sollen nach Mdglichkeit in
Tieflage belegt werden. Art. V (5)

b) Erdgréber, wenn Tieflage nicht:moglich
ist: 1,60 m; Art. VII (3) lit. a+b

¢) Kindergraber (bis 6 Jahre): 1,20 m;
d) Urnen (in allen Grébertypen): 0,50 m.

§ 48 Jedes Erdgrab hat nach einer Sargbe-
stattung einen 20 cm hohen Grabhigel zu
erhalten, sofern seitensyder Friedhofsver=
waltung kein anderes Ausmal} festgesetzt
ist. Art. XI (2)

8 49 Die Gréber dirfen nicht wasser- und
luftdicht, beispielsweise mit Folien, Kunst-
stoff, Teerpappe oder &hnlichem Material
Uberdeckt werden, da dadurch eine Verlan-
gerung der Mindestliegedauer eintritt. Die
Verwendung von Kies ist nur kleinflachig und
partiell zulassig: Art. XII (2)

8§ 50 Gewachse auf den Grabern durfen
eine Hohe von maximal 2 m nicht Uberstei-
gen und'die Grabflache seitlich nicht Gberra-
gen. Werden Pflanzen von den Grabnut-
zungsberechtigten trotz schriftlicher Auffor-
derung nicht eingekdrzt, ist die Friedhofgver-
waltung berechtigt, diese Gewéachse auf 2 m
Hohe zu kirzen. Ein Anspruch auf Entscha-
digung entsteht dadurch nicht. In die freien
Grabzwischenraume und an den Wegen
diurfenwnurl von der Friedhofsverwaltung

Straucher und Baume gepflanzt werden.
Art. XI1 (11) .
§ 51 Die Neuerrichtung von Urnenkéasten in

Erd- oder Urnengrébern ist nicht gestattet.

Grabeinfassungen

8§52 (1) Die nutzungsberechtigten Perso-
nen konnen Gréber mit einer Einfassung
versehen. Fir den Fall; dass seitens der
Friedhofsverwaltungen im ortlichen Anhang
zur Friedhofsordnung Gestaltungsvorschrif-
ten festgelegt werden, sind diese zu befol-
genl  Art. XII (1)

(2) Grabeinfassungen aus Beton, Kunststoff
und &hnlichen Materialien sind unstatthaft.
Die endgultige Einfassung darf nicht hoher
als 20 cm sein. Die Breite der Grabeinfas-

sung darf 20 cm nicht Ubersteigen. Eisengit-
Art. XIl (1)+(14)
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Art. VII (4) 

Art. VII (3) lit. c
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ter, Holzzaune, ganzliche oder teilweise Ab-
deckungen des Grabhlgels sind, ausge-
nommen bei Griften, unzulassig. Die Ein-
fassung und die Grabstelle missen sich in-
nerhalb derfin'8 46 dieser Ordnung genann-
ten MalRRe befinden, damit'Steinmetzbetriebe
auf Kosten und Gefahr der Nutzungsberech-
tigten standsichere Grabsteinfundamente
bzw. Grabsteine herstellen kénnen. Die
Friedhofsverwaltung kann aber bei Grabein-
fassungen ein anderes (Hochst-)Mal festle-
gen, wenn dies z. B. auf Grund der engen

Zugange in den Gréaberreihen notwendig er-
scheint. Art. VII (2)+Art. XII (1)

8 53 Fur die Genehmigung der Errichtung
und Verénderung von Grabeinfassungen so-
wie fur die Errichtung und Verénderung von
Grabeinfassungen durch die Friedhofsver-
waltung gelten die Bestimmungen fiir die
Grabdenkmaler.

Grabdenkmaler

§ 54 Jedes Erd- und Urnengrab ist mit ei-
nem Grabdenkmal zu gestalten, das insbe-
sondere durch eine Namensnennung die In-
dividualitat der beigesetzten Personen zum
Ausdruck bringt.

855 (1) Jede Aufstellung und Wiederauf-
stellung eines Grabdenkmales, ausgenom-
men gewoOhnliche Holzkreuze, die jedoch
aufgrund ihrer Verrottbarkeit nicht dauerhaft
dort'verbleibendirfen; ist an die schriftliche
Zustimmung der FriedhofSverwaltung ge-
bunden. Bei dieser ist von der nutzungsbe-
rechtigten Person oder von dem mit der Er-
richtung betrauten Steinmetzbetrieb unter
Vorlage eines auch die Nachbargraber dar-
stellenden Aufrisses im Mal3stab 1:20 sowie
einer Situationsskizze 1:50, die nach Mog-
lichkeit die Nachbargréaber und den anschlie-
Renden Weg beinhaltet, um Zustimmung an-
zusuchen. Bei Vorlage der Plane fur das
Grabdenkmal'und die Grabumfassung ist je-
denfalls der genaue Abstand zu den seitli-
chen Nachbargrdbern anzugeben. Bei der
Wiederaufstellung eines Grabdenkmales
genugt eine einfache Skizze mit Angabe der
AulRenmalie der Grabstelle und des Abstan-
des zu den Nachbargrabern. Die'Prufbefug=
nis der Friedhofsverwaltung orientiert sich
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grundséatzlich daran, ob die einzelne Grab-
statte der Wirde und Weihe des Friedhofs
entspricht, ob das Friedhofsbild nicht beein-
trachtigt wird, die Gestaltung der einzelnen
Grabstatte mit den christlichen Grundséatzen
vereinbar ist und sich harmonisch in die
Friedhofsanlage einflgt. Sie umfasst aus-
driicklich nicht Themen der Urheberschaft
von Entwiirfen oder sonstige, in der Sphéare
der Rechtsbeziehung zwischen Nutzungs-
berechtigten und beauftragten Steinmetzen

liegendeiBereiche. i x| (3)+RL | 1. lit. a-d

(2) Untersagt ist das Anbringen von Geraten
jeder Art im Bereich des Grabmales, die das
Abspielen von Bild- und Tondokumenten er-
moglichen. Uberdies sind auch Gegen-
stande nicht erlaubt, welche auf der Nutzfla-
che oder um das Grabmal herum aufgestellt
oder angebracht werden und somit das
Friedhofsbild beeintréchtigen bzw. sich nicht

in die Friedhofsanlage harmonisch einftigen.
Art. XII'(2
(3) Die n)edhofsverwaltung ist verpflichtet,

Uber die eingelangten Gesuche innerhalb
von vier Wochen zu entscheiden, ansonsten
gilt das Gesuch als genehmigt.  Art. X (4)

8§ 56 Grabdenkméler muissen zur Grab-
grolRe in einem angemessenen Verhaltnis
stehen und dirfen das ortsibliche Malf3 nicht
Ubersteigen. Die Grabsteine missen we-
nigstens 10 cm stark sein. Allfallige diesbe-
zuigliche O-Normen und sonstige baurechtli-
che Vorschriften sind einzuhaltenArt. XII (14)

§ 57 Die Anderung eines bestehenden
Grabdenkmales undder Grabeinfassung
unterliegt den gleichen Vorschriften wie die
erstmalige Errichtung. Als Anderung sind
auch Erganzungen der Inschrift anzusehen,
soweit sie Uber die bloRe Beisetzung von
Namen und Daten der Bestatteten hinaus-
gehen. Art. XII (4)

8§ 58 Mit dem Aufstellen, Abtragen und Re-

novieren von Denkmélern dirfen nur be-

fugte Gewerbetreibende beauftragt werden.
Art. XI (4)

859 (1) In Fallen, die durch die Friedhofs?
ordnung und den lokalen Anhang zur Fried-
hofsordnung nicht geregelt sind oder die von
der Friedhofsverwaltung nicht entschieden
werden konnen, insbesondere hinsichtlich
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der kiuinstlerischen Ausgestaltung von Grab-
denkmalern und deren fraglicheEinfligung
in das bestehende Friedhofsbild, ist die Zu-
stimmung des Bauausschusses der Diozese
Linz einzuholen. Dieser hat binnen yier Mo-
naten ab Eingang des Antrages im Team Di?
Ozesanes Bauen, welches als Geschafts-
stelle des Bauausschusses fungiert, eine
Entscheidung zu treffen. Bei Fristiberschrei-

turAgtht”d(% Ansuchen als genehmigt.

(2) Die Friedhofgsverwaltung hat bei der Ent-
scheidung Uber die Aufstellung eines Grab-
denkmales etwaige partikularrechtliche Re-
gelungen sowie gegebenenfalls getroffene
Entscheidungen des Bauausschusses zu
beachten. Art. X1 (9)

8§ 60 Die von der Friedhofsverwaltung ge-
nehmigten Grabdenkmaler sind in ihrer
Grolle entsprechend den allgemein aner-
kannten Regeln des Handwerks folgend zu
fundamentieren und so zu befestigen, dass
sie dauerhaft und standsicher sind und auch
beim Offnen benachbarter Graber nicht um-
stiirzen oder sich senken kénnen. Die Grab-
aufbauten (Grabsteine) sind mit zwei Siche-
rungsdornen in ausreichender Stérke und
Lange aus rostfreiem Edelstahl im Funda-
ment zu verankern. Festgehalten wird, dass
Riuttelproben durch die Friedhofsverwaltung
nicht selbst vorgenommen werden dirfen,
da dafiir ein genormtes Prifgerat bendtigt
wird, woraus sich die alleinige Kompetenz
der Steinmetzbetriebe als Sachversténdige
ableitet. Seitens der Friedhofsverwaltung
sind Grabnutzungsberechtigte, deren Grab-
denkmaler offensichtlich eine Gefahr dar-
stellen, nachweislich mit eingeschriebenem
Brief aufzufordern, den Mangel durch einen
Steinmetzbetrieb fach- und sachgerecht bin-
nen einer zu setzenden Frist beheben zu
lassen oder von diesem ein Attest beizubrin-
gen, dass der Grabstein nicht umstirzen
kann. Fur den Fall der Fristversdumung ist
die kostenpflichtige Ersatzvornahme durch
die Friedhofsverwaltung anzudrohen. Der
Gefahrenbereich ist abzusperren. Die nut-
zungsberechtigte Person haftet jedenfalls
fur offene und verborgene Méangel des Grab-
denkmales oder des Zubehotrs. Sofern'sich
die Friedhofsverwaltung dazu entschliel3en
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sollte, einmal oder mehrmals jahrlich stattfin-
dende Begehungen mit zu beauftragenden
Steinmetzen durchzuftihren, kénnen die er-
laufenden Kosten im Zuge der Vorschrei-
bung der Nutzungsgebiihren mit angesetzt
bzw: eingehobenwerden. Art. || (13)+

RL V.S.-Pf.

8 61 Grabdenkmaler, Um alg/sﬁlr?gen und
Anpflanzungen am Grabe bleiben Eigentum
der Grabnutzungsberechtigten, solange
nicht der Verfall nachi881381iVmi42)(3)idieser
Ordnungeintritt:  Art. X1 (10)

§ 62 Die Friedhofsverwaltung kann aber
auch selbst Fundamente fur Grabdenkmaler
und Grabeinfassungen — insbesondere bei
Neuanlage eines Graberfeldes — errichten
und im Anschluss an die Erwerber des Nut-
zungsrechts verauRern oder diese im Eigen-
tum behalten und beim Ansatz der Erster-
werbsgebuihr beriicksichtigen. Art. Xl (14)

§ 63 Wird ohne Zustimmung der Friedhof§-
verwaltung ein Grabdenkmal aufgestellt
oder Uberragen neu errichtete Aufbauten bei
Griften und Epitaphen die Friedhofsmauer,
so ist die Friedhofsverwaltung berechtigt,
das Denkmal auf Kosten deslder Grabnut-
zungsberechtigten abzutragen. DieBestim=
mung des 8 41 dieser Ordnung gilt sinnge-

mas. At Xl (8)

Grababdeckungen

§ 64 Aus Aspekten des Klima- und Umwelt-
schutzes sowie der Nachhaltigkeit, ist der
Grundsatz des unbedeckten Erdgrabes an-
lasslich der Anlage und Pflege der Grabstel-
len einzuhalten.

§ 65 (1) Die Friedhofsverwaltung kann je-
doch auf schriftiches Ansuchen der Nut-
zungsberechtigten hin und unter Bedacht-
nahme auf die ortlichen Gegebenheiten die
Verwendung von Natursteinplatten zur Ab-
deckung von Grabern genehmigen, wenn
von der zur Verfigung stehenden Nutzungs-
flache maximal 50% abgedeckt werden.Die
Grabeinfassung zahlt zur abgedeckten Fla-
che: Die restliche Flache ist jedenfalls zu be-
pflanzen. Art. XII (2)

(2) Bei der Bepflanzung der Graber imErd=
reich sollen moglichst einheimische und
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standortgeméfRe Pflanzen verwendet wer-
den. Als zulassige Bepflanzungsart gelten
neben der Verwendung pflegeleichter Bo-
dendecker, wie Sedum oder Immergrin,
auch die Anbringung eines natrlichen Roll-
rasens oder einer natirlichen Begriinungs-
matte. RL || 3.

(3) Zum Schutz der Torfmoore soll von der
Verwendung von Torf bei der Grabpflege ab-
gesehen werden. RL II. 3.

(4) Die Verwendung von Unkrautvertilgungs-
mitteln (Herbiziden), von s@mtlichen Pestizi-
den und von Streusalz ist im gesamten
Friedhofsbereich fir Grabnutzungsberech-
tigte oder von ihnen beauftragte Personen
ausnahmslos untersagt. Lediglich die Fried-
hofsverwaltung darf bei jeglichen Wegen
Herbizide mdglichst sparsam in Punktbe-
handlung verwenden. ¢ || 4.

Grifte

§ 66 Die Friedhofsverwaltung hat sich bei
ihrer Entscheidung anlasslich der Neuan-
lage einer Gruft an den ortlichen Platzver-
haltnissen und sonstigen Gegebenheiten
(wie inshesondere Nachfrage und Bedarf in
der zuriickliegenden Dekade, wirtschaftliche
Sinnhaftigkeit) zu orientieren. Die L&nge,
Breite und Tiefe von Griften wird von der
Friedhofsverwaltung in jedem einzelnen Fall
festgelegt. Bezliglich der Gestaltungsvor-
schriften gelten die Bestimmungen zu den
Grabdenkmalern (88 54 bis 63 dieser Ord-

AUNG):  Art. VI (1)

VI. Instandhaltung und Pflege der Fried-
hofsanlagen und der Graber

Allgemeinflachen

8§ 67 Der Friedhof ist als geweihte und dem
Andenken der Toten gewidmete Statte ent-
sprechend zu pflegen und zu schmiicken.
Die Erhaltung der allgemeinen FriedhofSan-
lagen (z. B. Leichenhalle, Wasserleitung,
Wege, Zierstraucher und Baume auf3erhalb
der Grabstatten, Abfallsammelstellen, Um-
zaunungen usw.) obliegt, soweit diese Fried-
hofsordnung nicht anderes bestimmt, dem
Friedhofeigentimer. Der Winterdienst ist
von der Friedhofsverwaltung ausschlie3lich
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auf den Hauptwegen durchzufiihren, nicht
jedoch zwischen den einzelnen Grabreihen,
ausgenommen vor einem Begréabnis der Zu-
gang zur jeweiligen Grabstatte. In Ausnah-
mefallen kann bei schwierigen winterlichen
Verhéltnissen der Friedhof teilweise oder
vollkommen gesperrt oder mit einer Warnta-
fel das Begehen zur Ganze der Eigenverant-
wortung der Friedhofsbesucheriinnen uber-
lassen werden, ohne dass dadurch eine Haf-
tung seitens der FriedhofSverwaltung eintritt.

§%ré Xl[Sllg Hauptwege des Friedhofs sollen
eine Breite von 3 m und die Nebenwege eine
Breite von 1,50 m haben. Die'Versiegelung
des Bodens soll bei der Weggestaltung mog-
lichst'geringausfallen. Art. Vil (4)

8 69 Die durch eine naturnahe Gestaltung
des Friedhofs entstehenden Auswirkungen
wie z.B. Schattenwurf, Wurzelentwicklung
oder das Abfallen von Laub, Friichten oder
Harz, sind zu dulden.

Friedhofsmauer

§ 70 Die Benutzer von Gruften und Wand-
grabern haben fiir den gesamten zu ihrer
Grabstétte gehdrigen Teil der Friedhofs®
mauer (Innen und AufRenmauer) — und zwar
hinsichtlich Sanierung, Erneuerung, Féarbe-
lung des Verputzes und Abdeckung der
Friedhofsmauer — aus eigenem die’lnstand-
haltung zu veranlassen bzw. bei einer derar-
tigen Generalsanierung der Mauer durch die
FriedhofSverwaltung die anteiligen Kosten
zu Ubernehmen. Art. XI (4)

§ 71 Umfasst eine Sanierung oder Erneue-
rung der Friedhofsmauer auch die Funda-
mente oder die Mauersubstanz, haben alle
Nutzungsberechtigten jeglicher Gréberkate:
gorien am gesamten Friedhof zu den Ge-
samtkosten beizutragen. Nutzungsberech=
tigte von Doppelgrébern sind zu einer dop-
pelten Zahlung verpflichtet, Nutzungsbe-
rechtigte von Mehrfachgréabern und Griften
zurdreifachen"Zahlung. Verweigern Nut-
zungsberechtigte die Zahlung der diesbe-
zuglichen Forderung, kann die Friedhofsver-
waltung den Rechtsweg beschreiten oder
die weitere Nachlése des Grabes verwei-
gern. Art. XI (4)
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Grabstatten

§ 72 Die einzelnen Grabstatten sind mit al-
lem Zubehor (z. B. Grabdenkmaler, Kreuze,
Arkaden, Bedachungen, Gruftkammern und
Grabeinfassungen) von der nutzungsbe-
rechtigten Person dauernd in ordnungsge-
mafem baulichen und gepflegten Zustand
zu erhalten. Diese ist auch verpflichtet, allfal-
lige Mangel der Standsicherheit des Grab-
denkmales umgehend fachgerecht beheben
zu lassen. Die Bestimmungen fir das fach-
gerechte Aufstellen des Grabdenkmals ge-
man § 60 dieser Ordnung gelten auch fir die
Uberprifung der Standfestigkeit eines be-
stehenden Grabdenkmals. Beziglich der
Haftung der Nutzungsberechtigten wird auf
§ 81 dieser Ordnung verwiesen. Art. X| (3)

§ 73 Der Grabhiigel ist von der nutzungsbe-
rechtigten Person der Wirde des Friedhofs
entsprechend géartnerisch zu pflegen. Auf
das Friedhofsbild bzw. die harmonische Ein-
fiigung in die Friedhofsanlage ist Bedacht zu
nehmen. At x| (2)

§ 74 Die Friedhofsverwaltung ist befugt,
den Benitzern nicht ordentlich gepflegter
Graber oder nicht instandgesetzter Grab-
stétten samt Zubehor nach vorheriger Mah-
nung mit eingeschriebenem Brief und Set-
zung einer Frist von acht Wochen das Nut-
zungsrecht zu entziehen, ohne dass es bei
fruchtlosem Verstreichen der Frist eines wei-
teren Schriftwechsels bedarf. Eine Riickzah-
lung bereits geleisteter Gebiihren' erfolgt
nicht.  Art. X1 (5)

8 75 Nach Entzug des Nutzungsrechtes
konnen verwahrloste Graber auch vor Ab-
lauf der Mindestliegedauer der zuletzt be-
statteten Leiche ['beigesetzten Urne einge-
ebnet werden. Die'Bestimmung des § 41
dieser Ordnung bleibt durch diese Bestim-
mungen unbertinet. At x| (7)

8§ 76 Die Friedhofsverwaltung kann aber
auch die ordnungsgemalle Grabpflege bzw.
die Instandsetzung der Grabstitten samt
Zubehdr klagsweise begehren. Sie ist dar-
Uiber hinaus zur kostenpflichtigen Ersatzvor-
nahme berechtigt, jedoch nicht verpflichtet.
Die Ersatzvornahme ist vorher unter Set-
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zung einer Frist von vier Wochen nachweis-
lich schriftlich anzudrohen. Die Kosten der
Ersatzvornahme kénnen im Zivilrechtsweg
eingeklagt werden. Art. XI (6)

Arbeiten am Friedhof

§ 77 Bestattungsunternehmen, Steinmetze
und alle Gewerbetreibenden: haben der
Friedhofsverwaltung unmittelbar bevorste-
hende Arbeiten im Friedhof§bereich zu mel-
den. Vor deren Inangriffnahme haben sie
sich zu Uberzeugen, ob insbesondere die Er-
richtung, Wiedererrichtung oder Umgestal-
tung von Grabdenkmalern von der Fried-
hofSverwaltung genehmigt worden ist. Ins-
besondere haben sie vor der Aufstellung ei-
nes Grabdenkmales samt Einfassung die
vorgegebenen Maf3e und den genauen Auf-
stellungsort der Grabeinfassung bei der
Friedhofsverwaltung zu erheben. Bei wie-
derholten VerstoRen gegen die Friedhofs®
ordnung kann nach vorheriger schriftlicher
Abmahnung und bei neuerlicher Missach-
tung der Friedhofsordnung, untervorheriger
Meldung an die Standesvertretung, die wei-
teArI% 'Ikﬁt{gyeit am Friedhof untersagt werden.

§ 78 Alle Grabarbeiten in Gréabern und all-
gemeinen Teilen des Friedhofs durfen nur
mit Genehmigung oder im Auftrag der Fried-
hofsverwaltung von befugten Gewerbebe-
trieben oder Mitarbeiter:innen der Friedhofs=
verwaltung durchgefihrt werden, ausge-

nommen die gartnerische Bepflanzung von
Grabern.  Art. XVI(4)

§ 79 Abfélle und Erde, die bei (Wieder=)Auf-
stellung von Grabdenkmalern ubrigbleiben,
hat der Steinmetzbetrieb mitzunehmen und
selbst zu entsorgen. Art. XlI (7)

§ 80 Um die notwendigen Grabungsarbei-
ten durchfiihren zu kdnnen, kann der/dig To-
tengréaber:in hinderliche Baume und Strau-
cher bei den Nachbargrébern zuriickschnei-
den, ohne dass dadurch ein Anspruch auf
Kostenersatz an die FriedhofSverwaltung
geltend gemacht werden kann. Zur Ablage-
rung des Erdaushubes kann vortibergehend
eine Lagermoglichkeit Gber dem Nachbar-
grab ohne Verstandigung des/der betroffe-
nen Nutzungsberechtigten errichtet werden.
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Es besteht daraus kein Anspruch auf Kos-
tenersatz fur beschadigte Blumen und Ge-
wachse. Bei Bedarf kann im Zuge von Gra-
bungs- oder Exhumierungsarbeiten ein Teil-
bereich des Friedhofs abgesperrt werden
(z.B. mit Warnbandern). Art. XIl (12)

Haftungsbestimmungen

§ 81 Die Nutzungsberechtigten haften fur
alle Schaden, die durch offene oder verbor-
gene Mangel des Grabdenkmales und des
zur Grabstéatte gehérenden Zubehérs ent-
stehen. Sie haben den Friedhofeigentimer
und die Friedhofsverwaltung fir alle Ersatz-
anspriiche dritter Personen vollkommen
schad- und klaglos zu halten. Art. XIV (1)

§ 82 Der Friedhofeigentiimer haftet fir alle
Schaden, die durch offene oder verborgene
Méangel der allgemeinen Friedhof§anlagen
oder durch ein schuldhaftes Verhalten des
Friedhofpersonals entstehen, jedoch nicht
bei leichter Fahrlassigkeit bzw. entschuldba-
rer Fehlleistung. Art. XIV (2)

§ 83 Der/Die Totengraber:in ist als Mitarbei-
ter:in der Friedhofsverwaltung deren Erful-
lungsgehilfe:in. Als solche/r ist er/sieé an die
Weisungen der Friedhofsverwaltung und
des/der Friedhofsverantwortlichen gebun-
den. Ist der/die Totengraber:in selbststandig
tatig oder bei einem Unternehmen beschéf-
tigt, haftet er/sie selbst oder sein/ihre Dienst-
geber:in fur allfallige Beschadigungen, die
der/die Totengraber:in in Ausubung sei-

n%r({h&e\;lrat)l%g\l} Y??)rursacht hat.

8§ 84 Weder der Friedhofeigentimer hoch
die Friedhofsverwaltung haften bei Senkun-
gen von Grabdenkmaélern, wodurch immer
diese verursacht worden sind, es sei denn,
die Senkung ist durch vorsétzliches oder
grob fahrlassiges Verhalten eines/giner An-
gestellten der Friedhofsverwaltung zustande
gekommen. Art. XIV (4)

§ 85 Die Haftung fur die Folgen von natur-
naher Gestaltung des Friedhofs (vgl. § 69
dieser Ordnung), insbesondere betreffend
die zugewiesene Grabstéatte, wird ausge-
schlossen.
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VII. Sanitatspolizeiliche Bestimmungen
und Ordnungsvorschriften

Vorschriften fur die Bestattung

§ 86 Bei der Beisetzung von Leichen und
Urnen ist durch das mit der Bestattung be-
auftragte Bestattungsunternehmen sicher zu
stellen, dass die sanitatspolizeilichen Vor-
schriften eingehalten werden. WeiterenBe=
zugnahmen und Verweise erhalt das OO.
Leichenbestattungsgesetz, in der jeweils
geltenden Fassung. Darin wird auf die Zu-
standigkeit der Landesregierung, durch Ver-
ordnung néhere Bestimmungen tber die Be-
schaffenheit von Séargen, Sargausstattun-
gen, Sargbeigaben und sonstigen Gegen-
standen zu erlassen, verwiesen. Dies unter
Bedachtnahme auf Umweltschutz und die
verschiedenen Bestattungsarten. Art. XVI (1)

§ 87 Kein Leichnam darf ohne vorausge-
gangene Totenbeschau durch einen dazu
berufenen Arzt beigesetzt werden. Der To-
tenbeschauschein ist der Friedhofsverwal-
tung schon vor der Aufbahrung in der Lei-
chenhalle (Leichenkammer) zu Gbermitteln.
Die Totenbeschauerin bzw. der Totenbe-
schauer hat den — fur den/die Betreiber/in
der die Leiche/Urne aufnehmenden Bestat-
tungsanlage vorgesehenen — Totenbe-
schauschein dem beauftragten Bestattungs-
unternehmen auszufolgen oder die Ausfol-
gung an dieses zu veranlassen. Das Bestat-
tungsunternehmen wiederum hat den Toten-
beschauschein der Betreiberin bzw. dem
Betreiber der betreffenden Bestattungsan-

lage zu Ubermitteln. ~ Ld-Gesetz
Art. XVI (2 o
§ 88 Der Totenbeschauschein ist laut lan-

desgesetzlichen Vorgaben von der Ge-
meinde mindestens zehn Jahre lang aufzu-
bewahren. Die Gemeinde hat den nachsten
Angehérigen im Sinne des OO. Leichenbe-
stattungsgesetzes auf Verlangen Einsicht in
den Totenbeschauschein zu gewéhren, die
sich davon Abschriften oder Kopien anferti-
gen oder auf ihre Kosten erstellen lassen
kénnen:l Ld.-Gesetz

§ 89 Dem/Der Totengraber:in ist es unter-
sagt, bei Offnung von Grabern oder Exhu-
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mierung von Leichen Angehdrige oder an-
dere Personen, soweit sie an der Graberoff-
nung kein amtliches Interesse nachweisen
konnen, teilnehmen zu lassen oder ihnen
Uberreste, wie Gebeine, Zahne, Grabbeiga-
ben u. &. auszufolgen. Art. XVII (2)

§ 90 Wenn bei Offnung von Grabern Kor-
perreste zum Vorschein kommen, sind sie
sogleich mit Erde zu bedecken und wieder
im gleichen Grab beizusetzen. Art. XVII (3)

8§91 Kommen bei einer nachfolgenden Bei-
setzung Urnen zumVorschein, sind diese im
selben Grab wieder beizusetzenArt. XV (2)

8 92 Alle Grabstatten sind unmittelbar nach
der Bestattung zu schlieen. At xv (5)

Verhalten am Friedhof

8 93 Im Friedhof ist alles zu unterlassen,
was der Wirde und Weihe des Ortes oder
dem Wesen als Begrabnisstatte nicht ent-
spricht. Insbesondere ist untersagt:

a) das Rauchen, Umherlaufen, Spielen,
Larmen;

b) Mitnehmen von Tieren (mit"Ausnahme
von Assistenzhunden nach geltendem
Bundesbehindertengesetz);

c) das/Fahren'am Friedhof mit Fahrradern
oder Motorfahrzeugen, ausgenommen
Behindertenfahrzeuge und gewerbliche
motorisierte Arbeitsbehelfe;

d) das Feilbieten von Waren, mit Aus:
nahme von Devotionalien mit 6rtlichem
Pfarrgemeindebezug mit vorheriger
ausdrticklicher Zustimmung des Fried-
hofeigentiimers und der Friedhofsver-
waltung;

e) das Anbieten gewerblicher Dienste und
das Sammeln von Spenden, ausge-
nommen von der Friedhofsverwaltung
genehmigte Sammlungen. Art. XVIII (1)

8 94 (1) Die Entsorgung der Friedhofabfalle
bzw. die Abfalltrennung haben entspre-
chend den Bestimmungen des OO. Abfall-
wirtschaftsgesetzes, in der jeweils geltenden
Fassung, zu erfolgen. Von der Friedhofgver-
waltung ist durch Aufstellung geeigneter Be-
halter, die auch eindeutig zu kennzeichnen
sind — nach Moglichkeit in Absprache mit
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den Abfallverbéanden — entsprechende Vor-
sorge zu treffen. Auf eine bestmdgliche Ab-
fallvermeidung und Umweltschonung auf

dem Friedhofareal ist Bedacht zu nehmen.
At XV (2)

(2) Verrottbare Abfélle sind von den nut-
zungsberechtigten Personen und Friedhofs-
besucher:inneniin den dafiir vorgesehenen
Behaltern zu sammeln (etwa Erde, Schnitt-
blumen, Blumensttcke ohne Topfe, Zweige,
ngltjtl)l Ioijer verschmutztes Zeitungspapier).

(3) Glas ist in entsprechend gekennzeichne-

ten Behaltern zu entsorgen.
RL Il 2.
(4) Grablichter in Kunststoffbehaltern sollten

vermieden werden. Andere Abfélle, die kei-
ner Verwendung zugefuhrt werden kbénnen,
sind| in der Restabfalltonne zu entsorgen.
Batteriebetriebene Kerzen durfen aufgrund
der Brandgefahr nicht im Restmill entsorgt

werden. RL Il 3.

(5) Gestecke und Krénze diirfen zur Ganze
nur aus verrottbaren Materialien, beispiel-
Wweiseauf Stroh-, Holz- oder Kartonreifen un-
ter Verwendung von Naturgarn, gebunden
sein. Sofern Bindedraht notwendig ist, darf
er nicht lackiert oder beschichtet sein.
Schleifen sind nur aus Papier, Seide oder
ahnlichen verrottbaren Materialien zuléssig.
Werden auch unverrottbare Materialien bei
der Erstellung von Kranzen und Gestecken
verwendet, missen diese von den Nut-
zungsberechtigten zerlegt und entspre-

chend ?etrennt entsorgt werden.
RLIIT4. + 5.
8§ 95 Wer einzelne Grabstellen oder allge-

meine FriedhofSanlagen verunreinigt oder
Unrat und Abfélle (wie'ausgebrannte Kerzen
und sonstige, unverrottbare Utensilien und
Gegensténde)' nicht unter Beachtung der
Abfalltrennung in die aufgestellten Behalt-
nisse (Container und dgl.) entsorgt, hat ein
angemessenes Reinigungs- und/oder Ent-
sorgungsentgelt'zu entrichten. Dieses kann
seitens der Friedhofsverwaltung von der nut-
zungsberechtigten Person eingefordert wer-
gem Art. XVIII (3)+RL Il 7.

8§ 96 Jedermann, der im Friedhof Arbeiten
ausfunhrt, ist verpflichtet, sich moglichst ruhig
zu verhalten und nach Beendigung der Ar-
beiten unverziglich die von ihAmlihr verur-
sachten Abfalle zu entfernen. Es sind auch


Art. XVIII (1)

Art. XVIII (2) 

RL III 1.

Highlight

Art. XVIII (3)+RL III 7.

RL III 4. + 5. 

RL III 2. 

RL III 3.

Highlight

Art. XVII (2)

Art. XVII (3) 

Art. XVI (5)

Art. XV (2)


nicht mehr bendtigte Teile von Grabdenkma-
lern samt Zubehor von den Nutzungsbe-
rechtigten bzw. deren beauftragten Perso-
nen vom Friedhof zu entfernen und diirfen

nicﬂt?r}(qﬁlrﬂ é?ﬁ%?‘ﬁ?%nem entsorgt werden.

§ 97 Grabeinfassungen und dgl. durfen nur
in Absprache mit der Friedhofsverwaltung im
Friedhofbereich zwischengelagert werden.
Ist deren endgultige Abtragung vom Grab
vorgesehen, ist das gesamte Material auf
Kosten der nutzungsberechtigten Person

vom Friedhof zu entfernen. art. xviil (4)+RL 11l 6.

VIIL. Inkrafttreten, Ubergangs- und
Schlussbestimmungen
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§ 103 Nach Inkrafttreten dieser Friedhofs-
ordnung kénnen Gebrauchs- und Nutzungs-
rechte, die in dieser Friedhofsordnung nicht

vorgesehen sind, nicht mehr erworben wer-
den. Art. XX (1)

§ 104 Alle Berechtigungen, die vor dem In-
krafttreten dieser Friedhofsordnung erwor-
ben wurden, bleiben aufrecht, soweit inr Be-
stand von den Berechtigten eindeutig nach-
gewiesen werden kann. Bei einer nach ing

ten Weitergabe von Nutzungsrechten an
Personen, die nicht zum Kreis der pflicht-
teilsberechtigten Erben gehdren, erldschen
alle etwaigen auf friheren Rechtstiteln be-
grindeten Berechtigungen, auch wenn die
Friedhofsverwaltung der Weitergabe des
Nutzungsrechtes ausdriicklich zugestimmt
hat.

Art. XX (2)
§ 105 Diese Friedhofsordnung ist mitsamt]

g zur Friedhofsordnung  allen  Fried-
hofsbeniltzer:innen in ortsiblicher Weise
kundzumachen und in den von der Fried-
hofverwaltung fiifidenParteienverkehge:
nutzten 'Raumlichkeiten zur freien Einsicht-

nahme aufzulegen. Dies ist im Friedhof
durch einen entsprechenden Hinweis anzu-

kundigen.  art xx 4)

Dr. Manfred Scheuer
Bischof von Linz

Linz, am 14. November 2025
Zl. 2025/2362


Highlight

Art. XX (4)

Art. XX (2)

Art. XX (1) 

 Art. XVIII (4)+RL III 6.

Art. XVIII (4)+RL III 6.
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154. Muster: Ortlicher Anhang zur Friedhofsordnung fiir Pfarren, welche
gemal der Ordnung der Pfarren in der Diozese Linz, LDBI. 167/3, 2021, Art.
23, in der geltenden Fassung, errichtet sind

ORTLICHER ANHANG ZUR FRIEDHOFSORDNUNG

Dieser ortliche Anhang zur Friedhofsord-
nung bildet gemaR § 11 Friedhofsordnung
der Dibzese Linz, LDBI. 171/8, 2025, Art.
153, einen integrierenden Bestandteil der-
selben.

NUTZUNGSGEBUHREN
1. Beim Ersterwerb eines Nutzungsrechtes
fur die Dauer von 10 Jahren?! ist zu entrich-

ten:?

a) fur Erdgraber €

b) Urnengréber €
¢) Anlagen mit Urnenkammern €
d) Grifte €

e) Kindergraber €

f) Wandgraber €

g) Urnenwande/-nischen (Bestand) €

2. Die Nachlésegebihr (insbesondere) fir
Familiengraber betragt fur die Dauer von

weiteren X Jahren:

a) fur Erdgraber €

b) Urnengréber €
¢) Anlagen mit Urnenkammern €
d) Griifte €

e) Kindergraber €
f) Wandgraber€

g) Urnenwande/-nischen (Bestand) €

! Sofern keine langere Mindestliegedauer erfor-
derlich ist.

2 Aufzahlung der Graberkategorien nach ortli-
chen Gegebenheiten.

408

VORSCHRIFTEN ZU LANGE UND BREITE
VON URNENGRABERN?

XXXXXXXXXXXXXX

GEBUHREN FUR ALLGEMEINE FRIED-
HOFSANLAGEN*

Die Gebuhr fur die Beniitzung der allgemei-
nen Friedhofsanlagen (z. B. Wasserversor-
gung, Wegerhaltung, Abfall-Abtransport,
Toilettenanlagen) betragt pro Jahr — sofern
nicht eine Einrechnung in die Gebihren ge-
maf Ziffer 1 und 2 erfolgt ist:

a) fur Erdgraber €

b) Urnengréaber €

c) Anlagen mit Urnenkammern €
d) Griifte €

e) Kindergraber €

f) Wandgraber €

g) Urnenwande/-nischen (Bestand) €

h) Deponiekosten pro Kranz €

i) Deponiekosten pro Bukett €

Diese Geblhr ist auch in den genannten Fal-
len des § 104 der Friedhofsordnung der Di-

Ozese Linz zu entrichten.

Die folgenden Gebiihren betragen jeweils
pro angefangene 24 Stunden- Benutzung:

a) Kuhlraum €

b) Leichenhalle (Leichenkammer) €
c) Friedhofkapelle €

3 Nur falls Urnengraber vorhanden sind.

4 Nur falls solche Geblihren eingehoben wer-
den.



Im Falle einer besonderen Verschmutzung
des Kihlraumes oder der Leichenhalle (-
kammer) kann ein angemessenes Reini-
gungsentgelt verlangt werden.

Fur die Urneneinstellung ist pro angefange-
nem Monat als GebUhr zu entrichten: €

Die Entgelte fur die Dienstleistungen des To-
tengrabers / der Totengraberin — sofern die-
ser / diese von der Friedhofsverwaltung be-
schaftigt wird — betragen:

a) Grab ausheben und schlieBen €

b) Erschwerniszulage (z. B. im Winter, das
ist in der Zeit vom 1. 12. bis 28.2. oder bei
Arbeit mit Kompressor) €

c) Zulage fur Graber in Tieflage €

d) Offnen und SchlieRBen einer Gruft €

e) Sargversenkung €

f) Anlegung des Erdhigels €

g) Abfuhr der Ubriggebliebenen Erde €
h) Abtransport pro Kranz €

i) Abtransport pro Bukett €

j) Exhumierung/Umbettung €

k) Beisetzung/Tieferlegung einer Urne €
[) sonstige Arbeitsleistung pro Stunde €

m) Exhumierung, Tieferlegung eines
Sarges €

n) Reste-Enterdigung fur Ubertragung €
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3. Die Friedhofsverwaltung ist nicht ver-
pflichtet, Teilzahlungen anzunehmen und
bereits fallige Nachlésegebihren einzumah-
nen.

Bei Begrabnissen ist eine Verwaltungsab-
gabe zu entrichten in der Hohe von

Die Genehmigungsgebuhr bei Ansuchen um
Aufstellung Anderung oder Abtragung von
Grabdenkmalern betragt pauschal

Die fur kirchliche Funktionen zu entrichten-
den Geblhren sind der jeweils geltenden di-
6zesanen Stola- und Stipendien-Ordnung zu
entnehmen.

Pfarrer oder (wenn bevollméachtigt) Verwal-
tungsvorstand/-vorstandin der Pfarre samt
Siegel

(Nicht vergessen: den Anhang bitte als Scan
an das Team Recht und Liegenschaften
Ubermitteln)
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155. Muster: Ortlicher Anhang zur Friedhofsordnung fiir Pfarren, welche
nicht gemaR der Ordnung der Pfarren in der Didozese Linz, LDBI. 167/3, 2021,
Art. 23, in der geltenden Fassung, errichtet sind

ORTLICHER ANHANG ZUR FRIEDHOFSORDNUNG

Dieser oOrtliche Anhang zur Friedhofsord-
nung bildet gemaR § 11 Friedhofsordnung
der Dibzese Linz, LDBI. 171/8, 2025, Art.
153, einen integrierenden Bestandteil der-
selben.

NUTZUNGSGEBUHREN

1. Beim Ersterwerb eines Nutzungsrechtes
fur die Dauer von 10 Jahren® ist zu entrich-
ten:®

a) fur Erdgraber €

b) Urnengréber €

¢) Anlagen mit Urnenkammern €

d) Griifte €

e) Kindergraber €

f) Wandgraber €

g) Urnenwande/-nischen (Bestand) €

2. Die Nachlésegebihr (insbesondere) fir
Familiengraber betragt fur die Dauer von

weiteren X Jahren:

a) fur Erdgraber €

b) Urnengréber €
¢) Anlagen mit Urnenkammern €
d) Griifte €

e) Kindergraber €
f) Wandgraber€

g) Urnenwande/-nischen (Bestand) €

5 Sofern keine langere Mindestliegedauer erfor-
derlich ist.

¢ Aufzahlung der Graberkategorien nach ortli-
chen Gegebenheiten.
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VORSCHRIFTEN ZU LANGE UND BREITE
VON URNENGRABERN’

XXXXXXXXXXXXXX

GEBUHREN FUR ALLGEMEINE FRIED-
HOFSANLAGEN?

Die Gebuhr fur die Benltzung der allgemei-
nen Friedhofsanlagen (z. B. Wasserversor-
gung, Wegerhaltung, Abfall-Abtransport,
Toilettenanlagen) betragt pro Jahr — sofern
nicht eine Einrechnung in die Gebihren ge-
malf Ziffer 1 und 2 erfolgt ist:

a) fur Erdgraber €

b) Urnengraber €
c) Anlagen mit Urnenkammern €
d) Griifte €

e) Kindergraber €

f) Wandgraber €

g) Urnenwande/-nischen (Bestand) €

h) Deponiekosten pro Kranz €

i) Deponiekosten pro Bukett €

Diese Gebuhr ist auch in den genannten Fal-
len des § 104 der Friedhofsordnung der Di-

Ozese Linz zu entrichten.

Die folgenden Gebiihren betragen jeweils
pro angefangene 24 Stunden- Benttzung:

a) Kihlraum €

b) Leichenhalle (Leichenkammer) €
¢) Friedhofkapelle €

" Nur falls Urnengraber vorhanden sind.

8 Nur falls solche Geblihren eingehoben wer-
den.



Im Falle einer besonderen Verschmutzung
des Kuhlraumes oder der Leichenhalle (-
kammer) kann ein angemessenes Reini-
gungsentgelt verlangt werden.

Fur die Urneneinstellung ist pro angefange-
nem Monat als GebUhr zu entrichten: €

Die Entgelte fur die Dienstleistungen des To-
tengrabers / der Totengraberin — sofern die-
ser / diese von der Friedhofsverwaltung be-
schaftigt wird — betragen:

a) Grab ausheben und schlieBen €

b) Erschwerniszulage (z. B. im Winter, das
ist in der Zeit vom 1. 12. bis 28.2. oder bei
Arbeit mit Kompressor) €

c) Zulage fur Graber in Tieflage €

d) Offnen und SchlieRen einer Gruft €

e) Sargversenkung €

f) Anlegung des Erdhigels €

g) Abfuhr der tbriggebliebenen Erde €
h) Abtransport pro Kranz €

i) Abtransport pro Bukett €

j) Exhumierung/Umbettung €

k) Beisetzung/Tieferlegung einer Urne €
[) sonstige Arbeitsleistung pro Stunde €

m) Exhumierung, Tieferlegung eines
Sarges €

n) Reste-Enterdigung fur Ubertragung €
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3. Die Friedhofsverwaltung ist nicht ver-
pflichtet, Teilzahlungen anzunehmen und
bereits fallige Nachlésegebihren einzumah-
nen.

Bei Begrabnissen ist eine Verwaltungsab-
gabe zu entrichten in der Hohe von

Die Genehmigungsgebuhr bei Ansuchen um
Aufstellung Anderung oder Abtragung von
Grabdenkmalern betragt pauschal

Die fur kirchliche Funktionen zu entrichten-
den Geblhren sind der jeweils geltenden di-
6zesanen Stola- und Stipendien-Ordnung zu
entnehmen.

(geschéftsfiuhrende:r)  Vorsitzende:r des
Fachausschusses fur Finanzen samt Siegel

Obmann/Obfrau des Fachausschusses flr
Finanzen

Kirchenbehdordliche Genehmigung:

HINWEIS: Diese Arbeitsunterlage ist ausschlieBlich fir den internen Gebrauch (Pfarrgemeinden/Pfarren bzw. FH-Verwaltung) bestimmt.
Eine dariiber hinausgehende Verbreitung und Zuganglichmachung, insb. Online, ist unzulassig.
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HINWEIS: Diese Arbeitsunterlage ist ausschließlich für den internen Gebrauch (Pfarrgemeinden/Pfarren bzw. FH-Verwaltung) bestimmt. Eine darüber hinausgehende Verbreitung und Zugänglichmachung, insb. Online, ist unzulässig.
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Bischofliches Ordinariat Linz
Linz, am 28. November 2025

MMag. Christoph Lauermann MA em. Univ.-Prof. DDr. Severin Lederhilger OPraem
Ordinariatskanzler Generalvikar
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